
BEILAGE 1 zum Mitteilungsblatt 
1. Stück, Nr. 3.1 – 2025/2026, 01.10.2025 

Verlautbarung im Mitteilungsblatt:  
Nebenfächer für Bachelorstudien an der Universität Klagenfurt 
 
Nebenfach Business and Economics  
 
Englische Übersetzung: Business and Economics 

 

1. Kompetenzprofil 

Die Absolventinnen und Absolventen des Nebenfachs Business and Economics eignen sich im 

Rahmen forschungsgeleiteter und praxisrelevanter Lehre grundlegende 

wirtschaftswissenschaftliche Fähigkeiten an und sind insbesondere dazu in der Lage, 

wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und kritisch zu 

reflektieren. 

 

2. Umfang 

Das Nebenfach Business and Economics umfasst 30 ECTS-AP. 

 

3. Voraussetzungen 

(1)    Das Nebenfach kann von ordentlichen Studierenden der an der Universität Klagenfurt 

eingerichteten Bachelorstudien gewählt werden, sofern im entsprechenden Curriculum 

die Möglichkeit, ein Nebenfach zu absolvieren, vorgesehen ist. Die Einschränkung des 

Abs. 4 ist zu beachten. 

(2)  Die Studierenden des Bachelorstudiums Betriebswirtschaft können das Nebenfach 

Business and Economics nicht absolvieren. 

(3)  Die Wahl dieses Nebenfaches ist erst nach positiver Absolvierung der Studieneingangs- 

und Orientierungsphase des Studiums der Zulassung möglich. 

(4)    Hinsichtlich der Lehrveranstaltungen mit beschränkter Zahl von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern sind die Nebenfächer den gebundenen Wahlfächern rechtlich 

gleichgestellt.  

(5)   In einem Studium können Lehrveranstaltungen nur einmal als Prüfungsleistungen 

verwendet werden. Das Nebenfach Business and Economics kann nur absolviert werden, 

wenn mindestens 22 ECTS-AP der unter Punkt 5 gelisteten Lehrveranstaltungen nicht 

auch für den Abschluss des Studiums der Zulassung verwendet werden. Sofern nicht 

ohnehin weitere Lehrveranstaltungen im Rahmen dieses Nebenfachs gewählt werden 

können, sind zum Erreichen des Umfangs von 30 ECTS-AP Ersatzlehrveranstaltungen im 

Ausmaß von maximal 8 ECTS-AP zu absolvieren, die zuvor mit der 

Studienprogrammleiterin bzw. dem Studienprogrammleiter abzustimmen sind. 

 

4. Sprache 

Das Nebenfach Business and Economics wird in englischer Sprache abgehalten.  

 

 

 

 



5. Aufbau und Gliederung des Nebenfachs 

Aus der nachstehenden Tabelle sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 24 ECTS-AP zu 

absolvieren: 

 

1.  Fach: Foundations of Business (24 ECTS-AP nach 
Wahl) 

LV-Art SSt ECTS-AP 

1.1 Introduction to Business VO  1  2 

1.2 BUS 1: Financial Reporting VO  2  4 

1.3 BUS 2: People and Organizations VO  2  4 

1.4 BUS 3: Entrepreneurship and Innovation VO/VI  2  4 

1.5 BUS 4: Capital Budgeting and Financing VO/VO+KS 1/1+1 2/2+2 

1.6 BUS 5: Public Management VO 2 4 

1.7 BUS 6: Marketing VO 2 4 

1.8 BUS 8: Management Accounting VO 2 4 

 Summe   24 

 Lernergebnisse: Die Studierenden erwerben eine breite Basis an 
betriebswirtschaftlichen Kernkompetenzen. Die Studierenden sind nach erfolgreicher 
Absolvierung des Faches in der Lage, grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge 
zu verstehen und zu beschreiben. 

 
Weiters sind folgende Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 ECTS-AP zu absolvieren: 
 

2.  Fach: Foundations of Economics LV-Art SSt ECTS-AP 

2.1 Introduction to Economics I VO  1  2 

2.2 Econ 1: Introduction to Economics II VO  2  4 

 Summe     6 

 Lernergebnisse: Die Studierenden sind nach erfolgreicher Absolvierung des Faches in 
der Lage, grundlegende ökonomische Zusammenhänge zu verstehen und zu 
beschreiben. Sie können die Mechanismen, Rahmenbedingungen, Werkzeuge und 
mögliche Störungen für das Funktionieren der Märkte erläutern. 

 

6. Prüfungsordnung  

Für die Durchführung und Wiederholung von Prüfungen gelten die Bestimmungen der Satzung 

der Universität Klagenfurt, des Universitätsgesetzes und für die in Punkt 5 genannten 

Lehrveranstaltungen der gegebenenfalls zugrundeliegenden Curricula in der jeweils geltenden 

Fassung. 
 

7. Nebenfächerangebot 

Dieses Nebenfach ist ab dem WiSe 2025/2026 studierbar.  
  

 

Für die Curricularkommission: 

 

Gernot Mödritscher 

Vorsitz 

 


